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Betreff   

 
Aufhebung des Beitrittsbeschlusses 136/2019 zur Verfügung der Kommunalaufsicht des 
Salzlandkreises zur Haushaltssatzung der Stadt Nienburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2019 

 

Finanzielle Auswirkungen?   

 

 Keine finanziellen Auswirkungen 
 Gesamterträge oder -einzahlungen in Höhe von: 
 Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen in Höhe von: 

 

 Ergebnisplan    Budget/Produkt:  
 Finanzplan       
 einmalig   laufend 
 Deckung erfolgt nach § 105 KVG LSA (üpl/apl Aufwand) 
 Deckung erfolgt im Rahmen des Budgets 
 Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln soll erfolgen: 
 durch Verschlechterung des Haushalts (Verringerung Überschuss, Erhöhung Fehlbetrag, 

Reduzierung liquide Mittel – siehe Sachverhalt/finanzielle Auswirkungen) 
 einmalig   laufend 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 
 

Mitzeichnung   

 

Fachbereich: Bürgermeisterin 
Person: Falke, Susan 
Datum: 29.08.2019 

 

Fachbereich: Fachbereich I 
Person: Windirsch, Luisa 
Datum: 29.08.2019 

 

Fachbereich: Fachbereich II 
Person: Bader, Katrin 
Datum: 29.08.2019 

 

Fachbereich: Sachgebiet Finanzverwaltung 
Person: Dreyer, Sophie 
Datum: 29.08.2019 

 
 
 



2 

Vorlage 148/2019 

Sachdarstellung:   

 
In der Sitzung vom 15.08.2019 beschloss der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) den Beitritts-
beschluss zur Verfügung der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises zur Haushaltssatzung der 
Stadt Nienburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2019. 
 
Wie in dem Beschluss 136/2019 beschrieben, wurde die sachliche und zeitliche Unabweisbar-
keit der Maßnahmen „Gehwegausbau Altenburger Hauptstraße in Altenburg“ und „Dorfstraße in 
Altenburg“ von der Kommunalaufsicht nicht anerkannt. Infolgedessen reduzierte die Stadt Nien-
burg (Saale) den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen um 60.400 EUR. In diesem Zuge hätten die im Finanzplan ausgewiesene 
Auszahlung aus Investitionstätigkeit ebenfalls um 60.400 EUR reduziert werden müssen.  
In dem, vom Stadtrat beschlossenen, Beitrittsbeschluss 136/2019 erfolgte keine Verringerung 
der Auszahlung aus Investitionstätigkeit. 
Demnach verstößt der beschlossene Beitrittsbeschluss gegen die Verfügung der Kommunalauf-
sicht des Salzlandkreises vom 05.07.2019. 
 
Nach einer Absprache mit der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises muss eine Aufhebung des 
Beitrittsbeschlusses 136/2019 erfolgen. Nach einer beschlossenen Aufhebung des Beitrittsbe-
schlusses, ist eine neue Beschlussfassung zum Beitritt der Verfügung der Kommunalaufsicht des 
Salzlandkreises zur Haushaltssatzung der Stadt Nienburg (Saale) für das Haushaltsjahr 2019 
erforderlich. 

 

Beschlussentwurf:   

 
Der Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) beschließt den Beschluss 136/2019 vom 15.08.2019, 
zum Beitritt der Verfügung 10.15.2.01.00-Hi-698/2019 der Kommunalaufsicht des Salzland-
kreises, aufzuheben. 

 

Geänderter Beschluss und Abstimmungsergebnis 

 
 

Gremium: Stadtrat der Stadt Nienburg (Saale) Sitzung am: 19.09.2019 TOP: Ö 4 

 

Einstimmig Mit 
Stimmen-
mehrheit 
 
 

ja nein Enthaltungen Laut Beschluss- 
vorlage 

 
 
 
Vorsitzender des Stadtrates      (Siegel) 
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